
Weitergabe von Daten – Ihr Widerspruchsrecht 
29 Dezember, 2025

Gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG) wird auf die Möglichkeit
hingewiesen, Widerspruch gegen einzelne Datenübermittlungen der
Meldebehörde erheben zu können. Dieses Recht haben Betroffene in
nachfolgenden Fällen:

A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für
das Personalmanagement der Bundeswehr
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, können Sie der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2
Satz 1 BMG i.V. mit § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen.

B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person
angehört, sondern Familienangehörige der meldepflichtigen Person
angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V. mit § 42
Abs. 2 BMG widersprechen.

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von
Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und
Veröffentlichung im Amtsblatt
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V. mit § 50 Abs. 2
BMG widersprechen.

D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an
Adressbuchverlage zur Herstellung von Adressenverzeichnissen in
Buchform 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 3 und 5 BMG widersprechen.

Ein Widerspruch gegen die Weitergabe von Daten ist bei Ihrem
Einwohnermeldeamt der VGem. Weidenberg, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg,
z.Hd. Frau Sabrina Macht, schriftlich oder per Mail an:
sabrina.macht@weidenberg.de einzureichen. 
Ein dementsprechender Antrag ist auf unserer Homepage unter:
www.weidenberg.de/datenschutzerklaerung erhältlich.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: 09278/9770.
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Weidenberg, 18. Juni 2026    
Matthias Böhner
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